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Sie kamen und nahmen euch euer Land 

und eure Arbeitskraft. Sie nahmen euch 

eure Regierung und eure Naturschätze. Sie 

nahmen eure Häuser und eure Erziehung. 

Sie nahmen eure Freiheit und eure 

Identität. Sie nahmen eure Würde. 

 Von den 26 Millionen Menschen, 

die 1976 in Südafrika lebten, besassen nur 

die vier Millionen als „Weisse“ klassifi-

zierten die vollen Bürgerrechte, während 

19 Millionen Afrikanerinnen und Afrika-

ner, die in Südafrika geboren waren, in 

Südafrika arbeiteten und in Südafrika star-

ben, zu Fremden im eigenen Land erklärt 

wurden. 

 „Dreihundert Apartheid-Gesetze 

wurden erlassen, um die schwarzen Süd-

afrikanerinnen und Südafrikaner von der 

Wiege bis ans Grab zu kontrollieren und zu 

benachteiligen.“ Man hat geschätzt, dass 

jedes vierte Baby, das in den Homelands 

geboren wurde, im ersten Lebensjahr starb. 

 Ob man die Folgen für die Opfer 

anhand der Säuglingssterblichkeit, der Er-

nährung, der Lebenserwartung, dem Anal-

phabetismus, dem Pro-Kopf-Einkommen,  
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dem Beschäftigungsgrad oder dem Besitz 

misst, das Ergebnis ist dasselbe. Die Apart-

heid drückte allen Lebensbereichen ras-

sisch festgeschriebene Ungleichheiten auf. 

Selbst dies aber genügte noch nicht. 

Unterdrückung wurde durch Misshand-

lungen aller Formen ergänzt, darunter 

systematischer und organisierter Mord, 

Vergewaltigungen, Entführungen und 

Folter. 

 Mit den Worten einer 16-jährigen 

Überlebenden eines Konzentrationslagers, 

die am Tag ihrer Befreiung 35 Kilogramm 

wog: „Sie haben mir alles ausser meinem 

Leben genommen“. Und in Südafrika wur-



de allzu vielen auch noch das Leben ge-

nommen. 

 Gesellschaften haben die „harten 

Tatsachen der weltweiten Abhängigkeit“ 

anerkannt, und die Notwendigkeit, sich 

durch Gesetze mit „schockierenden und 

ungeheuerlichen“ Verletzungen universal 

anerkannter Prinzipien zu beschäftigen. 

Wer auch immer solche Verletzungen be-

geht oder sie fördert, beleidigt nicht nur 

seine Opfer, sondern „verletzt die gemein-

same Sicherheit und das Wohlbefinden al-

ler Nationen“ und ist „eines Verbrechens 

gegen die ganze Menschheit“ schuldig. 

Dies sind keine gewöhnlichen Verbrechen.  

 Im Bewusstsein aller zivilisierten 

Menschen, unbesehen ihrer unterschied-

lichen nationalen Gesetze oder ihrer geo-

grafischen Grenzen, existiert ein bestimm-

ter Kern von Menschenrechten. Dieser 

Kern kann durch kein Gesetz, durch keine 

Regierung, durch keine natürliche oder ju-

ristische Person verletzt oder kompro-

mittiert werden – nirgends und niemals. 

 Dieses Bewusstsein umfasst die Es-

senz der menschlichen Würde. Es verkör-

pert sich in einem Verhaltenskodex, den 

Staaten auf der ganzen Welt befolgen oder 

zu dem sie sich bekennen, und zwar aus ju-

ristischer Verpflichtung und gegenseitiger 

Achtung. Die Prinzipien müssen mehr als 

nur erklärt oder angestrebt werden. Sie 

müssen auf vorhandenen Sitten und Prak-

tiken gründen, die entweder in Verträgen, 

einheimischem Recht, richterlichen Ent-

scheiden, diplomatischen Noten oder Ver-

lautbarungen und Stellungnahmen der 

Regierung ausgedrückt werden. Apartheid, 

Genozid und staatlich organisierte Folter, 

Vergewaltigung, Mord und Entführung 

sind als Verbrechen gegen die Menschheit 

anerkannt und verurteilt worden. 

 Aber wer begeht diese Verbrechen? 

Wie und wem gegenüber besteht eine Ver-

antwortlichkeit? 

 Die einleuchtendste und einfachste 

Antwort nennt die Regierung und ihre 

Funktionäre, Angehörige des Militärs, der 

Sicherheitsdienste und anderer das Recht 

durchsetzender Organisationen, sowie 

grundsätzlich die herrschende politische 

Partei als hauptsächliche Verursacher der 

Verbrechen und Schandtaten. Sie haben 

die Gesetze erlassen, haben den Abzug 

gedrückt, gefoltert, vergewaltigt, gedemü-

tigt, unterdrückt und geherrscht. Sie waren 

die Gesichter der Schandtaten. 

 Aber sie waren nicht allein. Wie die 

Richter in Nürnberg festhielten – damit 

Hitler sein Regime des Terrors und der 

rassischen Überlegenheit durchführen 

konnte, war er  

angewiesen auf die Unterstützung von 
Staatsmännern, führenden Militärs, Diplo-
maten und Geschäftsleuten. Wenn sie ihn 
im Wissen um seine Ziele unterstützten, 
machten sie sich mitschuldig an seinem 
Plan. Sie können nicht als unschuldig 
betrachtet werden, wenn sie wussten, was 
sie taten. 



 Auch die Apartheid brauchte und 

erhielt die wissende Unterstützung und 

Mitarbeit der Geschäftswelt.  

 Was wusste die Geschäftswelt, und 

was tat sie? 

 Beinahe 40 Jahre lang hat die Welt-

gemeinschaft die Erdöl-, Waffen-, Trans.-

port-, Banken- und Kommunikations-

industrien darauf hingewiesen, dass ihre 

Zusammenarbeit mit dem Militär und den 

Sicherheitsdiensten des Apartheid-Re-

gimes eine wissentliche Mithilfe bei Ver-

brechen gegen die Menschheit bedeute. Sie 

wurden wiederholt gewarnt, dass ihre Ta-

ten das Apartheid-Regime „zu Misshand-

lungen ermutigten und es dabei unter-

stützten“ und dass ihr Verhalten „so eng 

mit diesen Misshandlungen verbunden 

[sei], dass die Verbrechen ohne ihre 

Mithilfe nicht in der selben Weise 

geschehen“ wären. 

 Sie wussten, was sie taten, und sie 

kannten die Folgen. 

 Kurz nach dem Sharpeville-

Massaker von 1960 fragte der Leiter der 

Filiale der Schweizerischen Bankgesell-

schaft in Johannesburg in einem Artikel: 

„Ist die Apartheid nötig oder erwünscht?“ 

Er antwortete: „Nötig wohl kaum, aber be-

stimmt erwünscht.“ Die Bankgesellschaft 

war ein führender Gläubiger gegenüber 

Südafrika und handelte für die südafri-

kanische Notenbank, um ARMSCOR zu 

finanzieren. Andere Banken stellten den 

südafrikanischen Sicherheitsdiensten Dar-

lehen zur Verfügung, sassen im Sicher-

heitsrat und kauften grosse Mengen von 

südafrikanischen Verteidigungsanleihen, 

womit sie direkt das Militär finanzierten. 

Dem Ölkonzern Mobil erklärten 

dessen südafrikanische Anwälte: „Da Ben-

zin nötig ist, damit Armee, Marine und 

Luftwaffe funktionieren können, ist es 

wahrscheinlich, dass ein südafrikanisches 

Gericht Benzin als Kriegsmaterial ein-

stufen würde.“ Nichtsdestotrotz liess Mobil 

den Nachschub reichlich fliessen, obwohl 

amerikanische Gesetze Benzinverkäufe 

verboten. Shell gestand ein, dass es auf die 

Konkurrenz-situation reagierte, als es der 

südafrikanischen Polizei Brennstoffe 

lieferte. „Die Alternative wäre gewesen, 

uns aus Südafrika zurückzuziehen, aber 

dann wäre für Polizei- und Militär-

fahrzeuge ein Konkurrenzprodukt verwen-

det worden.“ Andere Firmen gestanden 

offen, dass sie „absichtlich das Ölembargo 

unterlaufen“ hatten. 

Waffenfirmen umgingen in ähnli-

cher Weise das Waffenembargo. Rhein-

metall verschiffte zum Beispiel eine ganze 

Waffenfabrik nach Südafrika, indem ge-

fälschte Ausfuhrpapiere gebraucht wurden. 

Trotz einer polizeilichen Untersuchung 

und Strafen trainierte Rheinmetall mili-

tärisches Personal im Waffengebrauch. 

Autoproduzenten lieferten und un-

terhielten die militärischen Spezialfahr-



zeuge, die für Patrouillen in den Town-

ships eingesetzt wurden. Die kanadische 

Regierung verbot Mitte der 1960er Jahre 

den Verkauf von Ford-Fahrzeugen nach 

Südafrika, weil er ein UN-Waffenembargo 

verletze. Ein internes Memo bei General 

Motors hielt fest, eine Weigerung, Süd-

afrika Fahrzeuge zu seiner Verteidigung zu 

verkaufen, würde „die Zuverlässigkeit der 

Firma in Frage stellen“ und „zum direkten 

Verlust anderer Regierungsaufträge füh-

ren“. Sechs Monate später behauptete GM 

gegenüber Investoren, man liefere nicht an 

die Armee. Daimler-Chrysler verkaufte 

speziell entworfene Fahrzeuge, auch Heli-

kopter, die von Südafrika zur Unter-

drückung von Massendemonstrationen ein-

gesetzt wurden. Man wartete und flickte 

auch militärische Fahrzeuge, was zu Pro-

testen von Seiten der eigenen Angestellten 

führte, da die „streng vertraulich“ gehand-

habten Reparaturarbeiten die „Besetzung 

und Kontrolle der Schwarzensiedlungen“ 

erleichterten. Die Wahrheits- und Versöh-

nungskommission griff einzelne Firmen, 

die der Polizei gepanzerte Fahrzeuge 

geliefert hatte, sowie Firmen der Waffen-

industrie heraus und nannte sie Mittäter der 

Apartheid, die „willentlich (und aus Profit-

gründen) bei der Herstellung von Produk-

ten beschäftigt waren, von denen sie 

wussten, dass sie zur Verletzung der 

Menschenrechte eingesetzt würden.“ 

Fujitsu lieferte Computer und andere 

logistische Unterstützung für die Polizei, 

die Streitkräfte sowie die Verwaltungen, 

die die Apartheid administrierten, und wur-

de schliesslich von den USA gebüsst. Für 

ihr nationales Identitätskartensystem ver-

traute die südafrikanische Regierung auf 

IBM. IBM gestand ein, dass ihre Aus-

rüstungen zur Unterdrückung eingesetzt 

würden, meinte aber, es sei „nicht eigent-

lich unsere Politik, unseren Kunden zu 

sagen, wie sie sich zu benehmen haben“. 

Worin besteht die Verantwortlich-

keit dieser sekundären Täter? Ist es nur 

eine moralische Verantwortlichkeit? Be-

steht ihr Vergehen oder ihr Irrtum nur in 

einem Falschverhalten, das durch ein Ein-

geständnis ausgelöscht und gesühnt wer-

den könnte? Falls sie behaupten, sie hätten 

ja nur Geschäfte getätigt oder Weisungen 

befolgt, wird ihnen dann im Namen von 

Handel und Business vergeben? Oder ha-

ben sie eine Verpflichtung gegenüber den 

Opfern jenes kriminellen Verhaltens, das 

sie wissentlich unterstützten und förderten? 

Gibt es eine Form der Gerechtigkeit, die 

sie gegenüber denen, die sie zu verletzen 

halfen, verantwortlich macht? 

Sowohl das internationale Gewohn-

heitsrecht wie einheimisches Recht aner-

kennen die Haftung von Haupttätern. 

Beide anerkennen auch die Haftung von 

jenen, die bei einer unerlaubten Tat helfen, 

sie unterstützen oder sonstwie wissentlich 

daran teilnehmen  



Zum Beispiel verurteilte das Ge-

richt in Nürnberg Emil Puhl, einen der füh-

renden Angestellten der deutschen Reichs-

bank, weil er als Bankier an der Verteilung 

geraubter Güter teilgenommen habe, und 

stellte dabei fest: 

Falls es Teil eines Plans war und eines der 
Ziele von Mord darin bestand, sich den 
Besitz des Opfers anzueignen, bis hin zur 
Verwendung seines Kopfhaars und seiner 
Goldzähne, dann wäre es tatsächlich 
stossend, wenn derjenige, der wissentlich 
zur Verteilung der Raubgüter beitrug, 
freigesprochen und nicht als schuldiger 
Mitbeteiligter am mörderischen Plan be-
trachtet werden müsste. Ohne jeden 
Zweifel sind alle diese Taten Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, und derjenige, 
der daran teilnimmt oder zustimmend eine 
Rolle darin spielt, ist eines Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit schuldig. 
 
Der Internationale Gerichtshof für Ex-

Jugoslawien hat kürzlich diese Prinzipien 

bestätigt und gemeint, dass diejenigen, die 

Beihilfe leisten, für Verbrechen verant-

wortlich sind, und zwar so, als ob sie prak-

tische Hilfe, Ermutigung oder moralische 

Unterstützung geleistet hätten, die we-

sentlich zur Durchführung des Verbre-

chens beitrugen. Das Gericht stellte fest, 

die praktische Hilfe müsse „keinen unent-

behrlichen Beitrag“ zum Verbrechen leis-

ten, sondern es genüge, wenn die Hilfe 

„einen bedeutsamen Unterschied für die 

Durchführung des Verbrechens durch den 

Hauptschuldigen“ mache. Das Gericht 

meinte zudem, Haftung sei gegeben, wenn 

„das Verbrechen ohne die Beihilfe höchst-

wahrscheinlich nicht in der selben Weise 

durchgeführt worden“ wäre.  

Jemand, der Beihilfe leistet, muss 

nicht mit dem Täter übereinstimmen und 

nicht einmal das genaue Verbrechen ken-

nen, das der Täter zu begehen beabsich-

tigt: Es genügt, wenn derjenige, der Bei-

hilfe leistet, „sich bewusst ist, dass wo-

möglich eines aus einer Reihe von Ver-

brechen begangen werden könnte, und 

eines davon tatsächlich begangen wird“. 

Unter diesen Umständen hat derjenige, der 

Beihilfe leistet, „beabsichtigt, die Durch-

führung dieses Verbrechens zu ermög-

lichen.“ 

Artikel III der Internationalen Kon-

vention zur Verhinderung und Bestrafung 

der Verbrechen der Apartheid formuliert 

ausdrücklich eine Haftung basierend auf 

diesen Prinzipien. Die Konvention erklärt, 

dass jedermann, der „unabhängig von sei-

nen Motiven ... direkt bei Verbrechen der 

Apartheid hilft, sie ermutigt oder daran 

mitarbeitet“, der Beteiligung an diesen 

Verbrechen schuldig ist. 

Welche Bedeutung haben diese 

Prinzipien? Wie die Wahrheits- und Ver-

söhnungskommission erklärt: „Die Aner-

kennung und das Verdikt durch die in-

ternationale Gemeinschaft, dass die Apar-

theid ein Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit war, hat bedeutsame Folgen für die 

Opfer der Apartheid. Ihr Recht auf Wie-

dergutmachung wird damit anerkannt und 



kann durch das internationale Recht ein-

gefordert werden.“ 

Aber diesem Recht opponieren die 

internationalen Konzerne. Wie ein früherer 

Vizepräsident für internationale Angele-

genheiten eines Multis erklärte: „Viele Jah-

re lang hat die internationale Geschäftswelt 

die Entwicklung einer neuen ‚globalen Fi-

nanzstruktur’ unterstützt, um die Kapital-

ströme und die Eigentumsrechte zu schüt-

zen. Aber sie hat entschieden dagegen op-

poniert, ergänzende ‚internationale soziale 

Rahmenbedingungen’ bezüglich einer Haf-

tung von Konzernen zu schaffen“. 

Warum? Der selbe Unternehmens-

vertreter antwortete: „Klagen drohen, die 

Barrieren zu durchbrechen, die historisch 

gesehen internationale Unternehmen vor 

einer Haftung geschützt haben.“ Sollte es 

eine Immunität für die Unverantwort-

lichkeit von Multis geben? Mit welchem 

Recht stellen sich Multis über das Recht? 

Prozesse, die versuchen, Unterneh-

men juristisch für das verantwortlich zu 

machen, was sie bisher, nur widerwillig, 

als moralische Lässlichkeit eingestanden 

haben, stellen eine neue Waffe in der 

globalen Auseinandersetzung dar. Zuwei-

len wird offen gefragt, „was wird die Mul-

tis dazu bringen, globale Verhaltens-

standards zu akzeptieren?“ Wie der 

britische Industrie- und Handelsminister 

kürzlich meinte: 

Wir glauben, das wirksamste Mittel, um zu 
erreichen, dass Verletzungen der Men-

schenrechte nicht länger ungestraft 
bleiben, besteht darin, glaubwürdige 
nationale Mechanismen zu entwickeln und 
zu stärken, die den internationalen 
Menschenrechtsstandards entsprechen. 
 
Eine Kommission der UNO diskutiert ge-

genwärtig globale Regeln für Regierungen, 

Staatsoberhäupter sowie private und juris-

tische Personen bezüglich ihrer Verant-

wortlichkeit für Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, um Anstrengungen für ei-

nen weltweiten moralischen Fortschritt mit 

einer weltweiten Regulierung zu verbin-

den. In einer zunehmend verknüpften Welt 

hängen die Wohlfahrt und die Freiheit ei-

nes jeden Menschen vom „Verständnis und 

Schutz“ für die Wohlfahrt und die Freiheit 

aller Menschen ab.  

Aber Nationen und internationale 

Unternehmen behaupten, dass die Lösung 

dieser Probleme über die Kompetenz und 

Autorität von Gerichtshöfen hinausreicht. 

Wie ein Experte kürzlich kommentierte, 

verlangen Menschenrechtsverletzungen, 

Kosten und Nutzen gegeneinander abzu-

wägen. Und er fuhr fort, dass „Gerichte 

nicht gut die Nutzen und Kosten abwägen“ 

könnten. „Sie sind gut, wenn es um Recht 

oder Unrecht geht, nicht, wenn es um 

Nutzen oder Kosten geht.“  

Tatsächlich besteht die Funktion 

von Gerichten und der Justiz darin, über 

Recht und Unrecht zu entscheiden. Doch 

wie ein Beobachter kürzlich gemeint hat, 

zielen Menschenrechtsverletzungen ins 

Zentrum von Recht und Unrecht und sind 



deshalb für den juridischen Prozess beson-

ders geeignet. „Je grösser der Grad an Ko-

difizierung oder Konsens bezüglich eines 

speziellen Gebiets des internationalen 

Rechts ist, umso angemessener ist es für 

die Justiz, Entscheidungen zu treffen, da 

die Gerichte sich dann darauf konzen-

trieren können, ein anerkanntes Prinzip auf 

Tatsachen anzuwenden.“ 

In der internationalen Gemeinschaft 

gibt es keinen grösseren Konsens als den, 

dass Apartheid, Genozid, Sklaverei, sys-

tematische Vergewaltigung und Folter 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

darstellen. 

Die Wohlfahrt jeder Gesellschaft 

und der Staatengemeinschaft hängt von 

einem Ausgleich ab – dem Ausgleich zwi-

schen Nutzen und Schaden. Zuweilen ist 

dieser Ausgleich durch jene gestört wor-

den, die einen zu grossen Nutzen für zu 

wenige auf Kosten der vielen andern such-

ten, die darunter zu leiden hatten. Der Aus-

gleich ist zerstört durch ein fehlendes oder 

vergessen gegangenes Verantwortungs-

gefühl – dem Versagen, die grundlegende 

Menschenwürde zu respektieren. Der Aus-

gleich wird wieder hergestellt durch ein 

Gefühl der rechtlichen Verpflichtung und 

der Anerkennung, dass das Wohlergehen 

eines jeden von uns vom Wohlergehen 

aller abhängt. 

Bedauerlicherweise kann das, was 

einst genommen wurde, als solches nie 

mehr zurückgegeben werden. Aber die-

jenigen, die verletzt worden sind, verfügen 

über die Mittel, ein wenig Erleichterung 

von jenen zu erlangen, die ihnen geschadet 

haben. Sie können ihre Stimmen erheben – 

friedlich. Sie können ihre Unzufriedenheit 

kundtun – demokratisch. Ihr Recht auf 

Gerechtigkeit verfolgen – gesetzmässig. 

Diejenigen, die die Gesetze der Mensch-

lichkeit verletzen, müssen zur Rechen-

schaft gezogen werden, nicht, weil ihre 

Opfer sondern weil grundsätzliche Prin-

zipien einer zivilisierten Gesellschaft dies 

verlangen.  
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